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Grundgedanken der österreichischen Landesverteidigung

i.

1. Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom
26. Oktober 1955, dem sogenannten «Neutrali-
tätsgesetz», hat sich Österreich zum Völker-
rechtlichen Status der /wmcnvä/mefldcfl Veu/ra-
//7à7 bekannt und sich verpflichtet, seine Neutra-
lität mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Damit
ist das österreichische Staatsgebiet - in gleicher
Weise wie seinerzeit auch dasjenige der

Schweiz, deren Neutralität für Österreich als

beispielgebend bezeichnet wurde - aus dem

strategischen Planungsfeld der Grossmächte
ausgeschieden.

Gemeinsam mit dem neutralen schweizerischen
Territorium bildet das österreichische Staatsge-
biet eine zusammenhängende, in der Ost-West-

Richtung laufende «cu/ra/c
z/wrc/r A//7fe/eura/?a, mit welcher Nord- und
Südeuropa voneinander getrennt werden. Dies
bedeutet für die NATO, dass im Kriegsfall ihre
nördlich und südlich des neutralen Querriegels
stehenden Teile weder zu Land, noch in der Luft
militärisch zusammenwirken dürfen. Infolge der
trennenden neutralen Zwischenzone ist die
NATO bei Kriegshandlungen gezwungen, ihre
innern Verbindungen zwischen ihren nördlich
und südlich gelegenen Teilen über Frankreich,
das Mittelmeer und den Atlantik zu leiten und

dafür wesentlich grössere Entfernungen in Kauf

zu nehmen.

2. Die schweizerische Landesverteidigung lehnt
sich in ihrer öst/m/ien an das österrei-

chische Nachbarland an. Infolge der beidseiti-

gen Neutralität ist im Kriegsfall an ein unmittel-
bares militärisches Zusammenwirken der bei-

den Nachbarstaaten nicht zu denken, wenn

diese auch in ihren militärischen Vorbereitun-

gen im Frieden nach Möglichkeit zusammen-
arbeiten. Für beide Staaten ist es darum von

wesentlicher Bedeutung zu wissen, in welcher

Ernsthaftigkeit und welcher militärischer Ge-

stalt der Nachbarstaat seine Verteidigungsaufga-

ben erfüllt - oder, egoistisch ausgedrückt, mit
welcher Ernsthaftigkeit der Nachbarstaat seine

aus der Neutralität erwachsenden Verteidi-

gungsaufgaben erfüllt und welchen Grad von

Sicherheit sie in ihrer Flankenanlehnung erwar-
ten dürfen. Aus solcher Betrachtung mag es

angezeigt sein, den Blick bisweilen über die
Grenze zu werfen und sich darüber Rechen-
schaft zu geben, in welcher Weise der Nachbar
seiner neutralitätsrechtlichen Verpflichtung zur
Landesverteidigung nachkommt. Österreich hat
im Neuaufbau seines Wehrwesens nach 1955

interessante Wege beschritten, um seinen Neu-
tralitätspflichten nachzukommen. Dabei beste-
hen naturgemäss zwischen der österreichischen
und der schweizerischen Landesverteidigung
grundlegende Parallelen; daneben liegen aber
auch sehr wichtige Unterschiede. Schon im
Blick auf die Originalität der österreichischen
Prinzipien und Methoden dürfte sich eine Be-
trachtung seines Landesverteidigungssystems
lohnen.

Besonderes Bemühen gilt der Ausbildung von fachlich
qualifiziertem Führungskader.
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Schwergewichte der Ausbil-
dung im österreichischen
Bundesheer.

Truppenlager in der Alpenregion

Spähtrupp im Einsatz

Einrichten von Geländesperren
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II.
1. Nach mehrjährigen Vorarbeiten hat der öster-
reichische Nationalrat am 10. Juni 1975 einen
Artikel 9a der Bundesverfassung beschlossen, in
welchem die entscheidenden Grundlagen der
österreichischen Landesverteidigung verankert
sind. In dieser Ergänzung des Bundesverfas-

sungsgesetzes aus dem Jahr 1929 sind folgende
Gnr«r/prmz//>/e/? festgehalten:

- Österreich bekennt sich zu einer
Lanßesverte/'ß/gurtg, deren Aufgabe darin
besteht, die Unabhängigkeit des Landes «ac/i

arme« zu bewahren, die Unverletzlichkeit
und Einheit des Bundesgebietes sicherzustel-
len und damit die immerwährende Neutrali-
tät Österreichs aufrecht zu halten. Afoc/i m/ien
sind die verfassungsmässigen Einrichtungen
und ihre Handlungsfähigkeit zu schützen und
die demokratischen Rechte und Freiheiten
der Einwohner gegen gewaltsame Angriffe zu
verteidigen.

- Die umfassende Landesverteidigung greift
über den rein militärischen Bereich hinaus.
Neben der militärischen gehören zu ihr die
gmt/ge, die z/'W/e und die vW/tsc/ja/t/rc/ie Lan-
desverteidigung.

- Jeder männliche österreichische Staatsbürger
ist rve/i/p/7/c/iZ/g. Wehrpflichtige, die aus
Gewissensgründen von der Wehrpflicht
befreit werden, haben einen Ersatzdienst zu
leisten.

2. Am 10. Juni 1975 fasste der Nationalrat eine

Entschliessung, in der er die österreichische Kcr-

reiW/gu«gsr/o/cf/7n festlegte. Diese beruht auf fol-
genden Grundsätzen:

- Die Verwirklichung der umfassenden Landes-
Verteidigung ist Aufgabe des österreichischen
Ko/Zces. Dazu gehören neben der Erfüllung der

Allgemeinen Wehrpflicht insbesondere die

Bereitstellung der notwendigen finanziellen
Mittel sowie die Schaffung der gebotenen
zivilen Schutzvorkehrungen und der wirt-
schaftlichen Bereitschaftsmassnahmen.

- Die militärische Landesverteidigung obliegt
dem

- Die geistige, zivile und wirtschaftliche Lan-
desverteidigung ist den für die einzelnen Teil-
bereiche zuständigen Stellen des Bundes, der
Länder und der Gemeinden übertragen.

3. Gestützt auf die Landesverteidigungsdoktrin
ist vom Ministerrat am 22. November 1983 ein

beschlossen worden.
Darin wird in einem Allgemeinen Teil vorerst
die S/c/ier/ie/r.spo//7//c Österreichs, d.h. dessen

Strategie umschrieben. Diese besteht aus der
Summe aller Massnahmen, die dem Schutz der
Bevölkerung und der Grundrechte des Staates

gegenüber allen Bedrohungen sowie der Auf-
rechterhaltung und Verteidigung der immer-
währenden Neutralität dienen. Auf Grund die-
ser allgemeinen sicherheitspolitischen Ge-
Sichtspunkte werden die besonderen Teile des

Landesverteidigungsplans dargelegt.

Der Landesverteidigungsplan beruht insbeson-
dere auf folgenden Grande/ementen;

- dem Status der /m/ncmä/rrenrycn ZVewtra/tfät,
der im Bundesgesetz vom 26. Oktober 1955

verankert ist; darin werden die Pflichten des

Neutralen festgehalten. Die dauernde Neu-
tralität wird als iewo/fneteA'et/tra/ftät verstan-
den, die in der österreichischen Neutralitäts-
politik verwirklicht wird,

- den /In/ass/üV/e« der umfassenden Landesver-
teidigung,

- dem modernen ßedra/iMttgs/ü/rZ, d.h. den
Hauptformen der möglichen Konfliktsaustra-
gung, wobei auch nicht-militärische Bedro-
hungen möglich sind,

- der Notwendigkeit, dass schon im relativen
Frieden zur F/7eßett.y.sic/ienrrig beigetragen
wird.

4. Im Landesverteidigungsplan werden als

/I tt/asj/äV/e r/er itm/rm-enz/en Lan t/esverte;c//gtr zig

folgende ßet/ra/iizzig.s/ä//e unterschieden, die
sich gegenseitig überschneiden können:

- der Ä>/sezi/a//, das heisst der Zustand interna-
tionaler Spannungen und der Konfliktsgefahr.
Dieser macht umfangreiche Bemühungen im
Bereich der Sicherheitspolitik notwendig, mit
denen der Wille und die Fähigkeit des Landes
zum Ausdruck gebracht wird, den Schutz sei-

ner Souveränität und der 1 ntegrität des Staats-

gebietes als g/n«6wü/-zZZgerscheinen zu lassen,

- der /VeHtra/zfflts/à//, in welchem militärische
Auseinandersetzungen in der Nachbarschaft
stattfinden, die das Land nicht berühren. Die
in dieser Lage getroffenen Vorkehrungen
haben zum Ziel, das Land aus dem Kriegsge-
schehen herauszuhalten. Dabei müssen vor
allem die Fähigkeit und der Wille unterstri-
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chen werden, die immerwährende Neutralität
mit ganzer Kraft zu schützen,

- der Kerte/7//gwng.y/a//, der mit einem Angriff
auf das Land ausgelöst wird. Die in diesem
Fall geführte m/V/Vä/wc/ie Lan desverte/d/gmng
soll der Erhaltung oder Wiederherstellung der
Souveränität des Landes dienen. In einem
dem ganzen Staatsgebiet oder grossen Teilen
davon drohenden Angriff muss der militä-
rische Abwehrkampf von der Grenze hinweg
aufgenommen werden; dabei wird das ganze
Territorium in das umfassende Abwehrsy-
stem der ÄaMmverte/d/gM/zg einbezogen. Ein
militärischer Angriff auf das Land kann
entweder auf dessen Besitznahme gerichtet
sein (als direkter Angriff) oder dieses als

Durchmarschraum zu einem ausserhalb lie-
genden Ziel (als indirekter Angriff) benützen.

In allen Fällen ist auch der Einsatz des Heeres
im Innern des Staates oder zum Katastro-
phenschutz denkbar.

III.
1. Innerhalb des Landesverteidigungsplans wird
die /wZ/ffùmc/m Z, andesverte/d/'gM«g in einem
Einzelbericht vom 20. März 1984 umschrieben.
Gemäss Artikel 2 des Wehrgesetzes von 1955 hat
das Bundesheer folgende .4«/gade/j zu erfüllen:

- die /wf/rtdrtsc/ze La/zdesvertez'dz'gzzng,

- darüber hinaus den Sc/zzrtz (/er ve/asj«/zg.s-
wäv.s/ge/i £z>zrtc7z?zzzzge« und der demokrati-
sehen Institutionen der Bürger und damit der
S7c7ze/7ze/7 zzzzd der Ordnung z'nz /nnern,

- die Hilfeleistung bei F/enzen/arerez'gnzssen,

ATz/as/rop/zen und grösseren f/ng/«c£s/ü7/en,

- die /////e/e/sfung z'nz zl us/und auf Ersuchen in-
ternationaler Organisationen oder der Liga
der Rotkreuzgesellschaften.

2. Das Grundprinzip der militärischen Landes-
Verteidigung Österreichs liegt, wie bereits ange-
deutet, in der zld/za/res/rarög/e Das Bundesheer
soll dank seiner Verteidigungsbereitschaft den
entscheidenden Beitrag zur Avv'egsverö/ntfen/ng
leisten. Die Glaubwürdigkeit der Abhaltestrate-
gie hängt ab von der Bereitschaft und der Fähig-
keit der Selbstbehauptung mit militärischen
Mitteln, aber auch von der Wirksamkeit der aus-
sermilitärischen Mittel der umfassenden Lan-
desverteidigung. Diese Zielsetzung deckt sich

grundsätzlich mit der ^c/iwe/zerticAe« Dz'ssuu-

i7orti\s/ra/eg/e.

Dabei wird auf österreichischer Seite auffallend
grosses Gewicht auf die abhaltende Wirkung
eines dem Angreifer zugefügten Ze/rvertus/es
gelegt. Ein Angreifer, der im Rahmen einergrös-
seren Operation das österreichische Territorium
als Durchmarschraum benützen möchte, muss
einen bestimmten Zeitplan für seine Gesamt-
operation einhalten. Wenn das Risiko besteht,
dass er diesen nicht einhalten kann, weil er in
Österreich zu viel Zeit verliert, wird er unter
Umständen auf diese Operation verzichten.
Dem Ziel eines zez'/raudenden ATz/n/z/s dient das

österreichische Abwehrverfahren. In der Ge-
stalt der Aaunzvertez'd/gung sollen mit Schwerge-
wicht jene Räume nachhaltig verteidigt werden,
die für den Aggressor von entscheidender opera-
tiver Bedeutung sind. Da er ihnen nicht auswei-
chen kann, soll er hier mit schwerwiegenden
Zeitverlusten rechnen müssen, die möglicher-
weise seinen Entscheid beeinflussen.

3. Auch mit der Anwendung des A////z/>rt«z//«
deckt sich die österreichische Landesverteidi-

gung mit der schweizerischen. Der Grundwehr-
dienst dauert 6 Monate; ihm folgen Wehrübun-
gen. Die Miliz wird durch aktives Kaderpersonal
und zeitverpflichtete Soldaten ergänzt.

4. Die militärische Landesverteidigung folgt
einer de/ens/ven Afonze/z/z'on r/er Äuunzverte/d/-

gung. Diese besteht aus einer vorbereiteten,
nachhaltigen Verteidigung der operativ ent-
scheidenden Räume und der Raumsicherung
des übrigen Staatsgebiets. Im Sinne des Zerrt/o-
rtu/en /Vz'nzz/w erfolgt ein koordiniertes Zusam-
menwirken zwischen den militärischen und den

zivilen Bereichen der Landesverteidigung. Es

beruht auf folgenden o/war/v-ra/cr/sc/zen Azwz/zo-

nen/en, deren Grundelemente auf die Pläne des

früheren Armeekommandanten, General Span-
nocci, zurückgehen:

- im Verteidigungsfall Aufnahme des Kampfes
schon an der

- nachhaltige Kampfführung entlang den
wesentlichen Operationslinien des Angrei-
fers, unter schwergewichtsartiger Betonung
der operativ entscheidenden Räume.

- auf Abnützung der Feindkräfte gerichtete
Kampfführung im gesanz/en Sfaa/grö/e/,

- Verteidigung eines möglichst grossen ßarw-
raunzs,

- Zurti'c/ceroßenvflg allenfalls verlorengegange-
ner Gebiete.
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Die 7räger /?fl«/wve/-re/7fg«rtg sind raumge-
bundene wie auch mobile Kräfte. Sie sind einer-
seits in einer möglichst rasch einsatzbereiten
£7«.?arzm//?/?f und anderseits in Verbänden der
La«r/wr>/?/- organisiert. Da die Bereitschafts-

truppe nicht für eine nachhaltige Sicherung der
Staatsgrenzen ausreicht, muss sie frühzeitig
durch die Mobilmachung ergänzt werden. Der
Kampf wird geführt in selbstän-
digen S/Jerwre/Zungen, Äaumv/-
c/ierw/?gjzo«e« und 7e/7zo«en cZe.v /ir;.s/.çraaw.î.

Der Einsatz erfolgt aus tiefgestaffelten, befestig-
ten Abwehr- und Sperrstellungen, um den

Angreifer am raschen Vorstossen längs der für
ihn entscheidenden Achsen zu hindern.

5. Die vrnrAru/W/e G7/e</eru/rg /rt«er/)a/Z>

Z?aMmve/Ye/W/g»rtg erfolgt somit in folgende
//aupre/emeflfe:

- Die im Frieden vorbereiteten SV/r/M-we/zo/ien

in den für den Angreifer operativ bedeutsa-

men Räumen. Darin soll er während mög-
liehst langer Zeit aufgehalten und am Durch-
stossen gehindert werden. Die innerhalb der
Schlüsselzonen liegenden selbstständigen
Sc/i/Ü5ie/rä«we sind besonders abwehrstarke

Kampfsektoren von ausgeprägter operativer
Wichtigkeit. Auf den Schlüsselzonen und

-räumen liegt das Schwergewicht des militäri-
sehen Abwehrkampfes. Die einzelnen Schlüs-

selzonen stehen unter sich nicht in unmittel-
barer Verbindung.

- Die vor und zwischen den Schlüsselzonen lie-
genden ÄawmsZc/jerungizone« sind Räume, in
denen die Kräfte des Angreifers abgenützt
und an der Besitznahme des Geländes gehin-
dert werden. Der Kampf wird hier aus Ver-
zögerungs- und Sperrstellungen sowie vor
allem als Jag7Aam/>/geführt. Der Jagdkampf
ist ein Z>eweg//c/? ge/ü/rrter /n/anre/v'eAa/w/?/
/egu/ärer Truppen (nicht von Partisanenver-
bänden), der gegen Flanke und Rücken des

Gegners geführt wird. - Gesichert sollen
auch die wc/tf angegebenen J?äu/ne werden.

- Die ausserhalb der Hauptstossrichtungen lie-
genden /fasAs/viu/ne sind möglichst grosse,
zusammenhängende Teile des Staatsgebiets,
die nach Möglichkeit als handlungsfähige
Völkerrechtssubjekte erhalten bleiben sollen.
Sie sind mit den verfügbaren Kräften zu hal-
ten als Versorgungsräume sowie als Aus-
gangspunkte fur die Rückgewinnung ver-
lorengegangener Gebiete.

6. Im Verlauf des stufenweisen Ausbaus der
österreichischen Landesverteidigung nach zeit-
liehen Gesichtspunkten wurde eine erste Zw/-
se/îenstu/e bis zum Jahr 1986 mit einem Bestand

von 186'000 Mann geplant. Die zfus/>au.s?u/e soll
Mitte der 90er Jahre erreicht werden, wofür ein
Mannschaftsbestand von 300'00C, Mann vor-
gesehen ist; heute erscheint es allerdings als

fraglich, ob dieses Ziel erreicht wird. Anderseits
schreiten der rüstungsmässige, organisatorische
und ausbildungstechnische Ausbau des Bun-
desheeres gegenwärtig nach Plan voran.

Aurz

«Schweiz ohne eigene Armee»

Was im Konfliktsfall mit einer Schweiz ohne eigene Armee oder auch nur mit einer
Schweiz ohne glaubwürdige Armee geschähe, ist an den Fingern abzuzählen. ZurGlaub-
Würdigkeit aber gehören auch unsere wehrpolitischen Abstimmungen. Die Abschaffung
der Armee ist nicht zu befürchten, davor bewahrt uns die politische Vernunft.

Wird indes das Lager der Abdanker zu umfangreich, dann mttsste dies die Glaubwürdigkeit
unserer Landesverteidigung in Frage stellen, vor uns selbst wie gegenüber dem Ausland.

Wie keine andere schöpft unsere Milizarmee ihre Stärke aus dem Volk. Sie muss sich -
von Randgruppen abgesehen - von dessen überwiegender Mehrheit getragen wissen.
Andernfalls verliert sie mit der Legitimation den Glauben an sich selbst, und damit die

Glaubwürdigkeit, aufdie alles ankommt. Auf längere Sicht wäre dies für unser Land fatal.

Prof. Dr. W. Schaufelberger
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